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Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) 
 

Allgemeinverfügung zur Anordnung von Beschränkungen für mehrere im Bereich der Augsburger Innen-
stadt geplante, nicht angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel am 06.05.2022, 07.05.2022, 

08.05.2022 und 09.05.2022 ohne Veranstalter bzw. Versammlungsleiter in Form eines Demonstrationszuges 
zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid19-Schutzimpfungen aufgrund anonymer Auf-

rufe in den sozialen Medien 
 

Die Stadt Augsburg erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Die geplanten und unangemeldeten als „Spaziergang“ betitelten Versammlungen am 06.05.2022, 07.05.2022, 08.05.2022 und 
09.05.2022, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid-19-Schutzimpfungen richten, werden dahingehend be-
schränkt, dass sie nur im Bereich der Maximilianstraße zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz stattfinden dürfen. Des Weiteren 
dürfen die Versammlungen nicht an Engstellen, die die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen unmöglich machen, sowie auf verkehrsrelevanten Durchgangsstraßen stattfinden. Abweichungen hiervon sind im Rahmen 
von Einzelanweisungen der polizeilichen Einsatzklräfte möglich. 

2. Auf die allgemeinen Verhaltensempfehlungen der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in ihrer jeweils 
geltenden Fassung wird hingewiesen. Insbesondere wird jeder angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

3. Die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung gelten auch für sämtliche Alternativ- und Ersatzveranstaltun-
gen der derzeit geplanten Versammlungen. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 04.05.2022 um 18:00 Uhr durch Veröffentlichung im Inter-
net (https://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen/) als bekannt gegeben und ist ab dem 06.05.2022, 00:00 Uhr wirk-
sam. 

5. Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 09.05.2022 gültig. 
Hinweise: 
1. Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer dieser vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 21 

Abs. 1 Nr. 6 BayVersG. 
2. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Veranstalter oder als Leiter dieser vollziehbaren 

Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 4 BayVersG. 
3. Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. Art. 25 BayVersG. 
4. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können in dem an der Maximilianstraße gelegenen Durchgang zum Innenhof 

des Verwaltungsgebäudes 1, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg an der Anschlagtafel und auf der städtischen Internetseite unter 
www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden. 

 
Gründe: 

 
I. Sachverhalt 

 
Ab dem 29.11.2021 fanden montags und wöchentlich wiederkehrend stationäre Kundgebungen im Zeitraum von ca. 16:30 Uhr bis 
19:00 Uhr auf dem Rathausplatz statt, die sich thematisch gegen die Corona-Maßnahmen sowie gegen eine Impfpflicht richteten. 
Zudem wurden ab dem 18.12.2021 und den darauffolgenden Samstagen sowie dem 23.12.2021 insgesamt vier Demonstrations-
züge zum Thema „für Freiheit“ angemeldet, die ein ähnliches Versammlungsthema verfolgen, wie die montäglichen Kundgebungen. 
Diese Versammlungen wurden jeweils fristgerecht bei der Stadt Augsburg angezeigt. 
 
Am 27.12.2021 wurde die für diesen Tag ursprünglich angezeigte Versammlung von Veranstalterseite abgesagt. Parallel dazu 
erfolgten in sozialen Netzwerken Aufrufe zu einem „Spaziergang“, welcher am selben Tag um 18:00 Uhr beginnen sollte. Charak-
teristisch für diese sogenannten „Spaziergänge“, zu denen im gesamten Bundesgebiet gehäuft aufgerufen wurde und immer noch 
aufgerufen wird, ist das Fehlen eines sich bekennenden Versammlungsleiters, wenngleich es sich polizeilichen Feststellungen zu-
folge zweifelsfrei um organisierte Aufzüge handelt, die sämtliche tatbestandlichen Voraussetzungen einer öffentlichen Versamm-
lung unter freiem Himmel erfüllen. Am 27.12.2021 nahmen in etwa 1.000 Menschen an dem geplanten und nicht angezeigten 
Demonstrationszug teil. Aufgrund der dynamischen Bewegungen sowie dem Passieren von Engstellen wie auch Wechseln zwi-
schen Straßenraum und Gehwegen kam es hierbei regelmäßig zur Unterschreitung des damals gesetzlich vorgesehenen Mindest-
abstandes von 1,5 Metern sowie zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. 
 
Ursprünglich wurde vom selben Veranstalter auch für den 01.01.2022 ein Demonstrationszug angezeigt. Dieser wurde im Einver-
nehmen zwischen Veranstalter und Stadt auf den 02.01.2022 verlegt, jedoch vom Veranstalter am 28.12.2021 telefonisch abgesagt. 
Am 02.01.2022 nahmen jedoch trotzdem etwa 1.000 Menschen an einem geplanten und nicht angezeigten Demonstrationszug teil. 
Ebenso wie am 27.12.2021 kam es aufgrund der dynamischen Bewegungen sowie dem Passieren von Engstellen wie auch Wech-
seln zwischen Straßenraum und Gehwegen zu Unterschreitungen des damals gesetzlich vorgesehenen Mindestabstandes von 1,5 
Metern. Eine sich bekennende Versammlungsleitung war nicht auszumachen. 
 
Am 03.01.2022 fand zunächst eine der montäglich wiederkehrenden angezeigten Versammlungen statt. Im Anschluss daran nah-
men etwa 3.000 Menschen an einem geplanten jedoch nicht angezeigten Demonstrationszug teil. Dabei kam es aufgrund der 
Dynamik des Versammlungsgeschehens zu einzelnen Verstößen gegen die mit Allgemeinverfügung vom 30.12.2021 getroffenen 
Anordnungen zum Mindestabstand bzw. der Maskenpflicht. Eine Versammlungsleitung war erneut nicht auszumachen. 
 
Für Samstag, den 08.01.2022, war ursprünglich eine Versammlung angezeigt, die von Veranstalterseite wieder abgesagt wurde. 
Trotzdem fanden sich erneut ca. 2.000 Personen zu einem geplanten und nicht angezeigten Demonstrationszug zusammen. Dabei 
kam es wiederum aufgrund der Dynamik des Versammlungsgeschehens zu Verstößen gegen die mit Allgemeinverfügung vom 

https://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen/
http://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen
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07.01.2022 getroffenen Anordnungen zum Mindestabstand bzw. der Maskenpflicht. Die Teilnehmer versuchten zudem – im Ergeb-
nis nicht erfolgreich – den Demonstrationszug in mehrere einzelne Demonstrationszüge aufzuteilen und sich so den polizeilichen 
Anweisungen zu entziehen. 
 
Auch am Montag, den 10.01.2022, fand im Anschluss an eine der montäglich wiederkehrenden angezeigten Versammlungen erneut 
ein geplanter und nicht angezeigter Demonstrationszug mit ca. 2.000 Personen statt. Die Teilnehmenden leisteten vereinzelt poli-
zeilichen Anweisungen keine Folge, weshalb die geplante und nicht angezeigte Versammlung durch die Einsatzkräfte vor Ort auf 
eine stationäre Versammlung beschränkt wurde. 
 
Am Samstag, den 15.01.2022, sowie am Montag, 17.01.2022, fand jeweils ein angezeigter Demonstrationszug gegen die damals 
geltenden Corona-Maßnahmen und/oder eine Impfpflicht statt. Dabei wurde festgestellt, dass sich ein Großteil der Versammlungs-
teilnehmer den Aufzügen erst dann anschlossen, als diese bereits gestartet waren. Seit 22.01.2022 sind jeweils samstags und 
montags erneut Versammlungen zu den genannten Versammlungstehemen angezeigt und durchgeführt worden. Wiederholt konnte 
festgestellt werden, dass sich eine große Zahl der Versammlungsteilnehmer, mehrere hundert bis tausend Personen, erst im Laufe 
des Aufzugs dem Versammlungsgeschehen anschlossen und teilweise in mittlerer dreistelliger Zahl entlang der angezeigten Auf-
zugsstrecke auf den Demonstrationszug warteten. Aufgrund der Dynamik des Versammlungsgeschehens kam es, insbesondere 
wenn der Aufzug ins Stocken geriet, zu Unterschreitungen der Mindestabstände. 
 
Wie für die vorhergehenden Wochenenden sind für Samstag, 07.05.2022, und Montag, 09.05.2022, zum wiederholten Male Ver-
sammlungen angezeigt. Überdies ist den sozialen Netzwerken, die insbesondere die oben genannten Versammlungsthemen zum 
Gegenstand haben, zu entnehmen, dass bundesweit in sämtlichen Städten zu regelmäßigen Montagsspaziergängen, beginnend je 
um 18:00 Uhr, aufgerufen wird. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass von anderen, zeitlich vor bzw. nach den angezeigten 
Versammlungen stattfindenden Versammlungen mit ähnlicher Thematik Abwanderungsbewegungen in großem Stile stattfinden. 
 
Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass im unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung genannten Zeitraum (nicht angezeigte) Ver-
sammlungen in Form eines „Spaziergangs“ stattfinden werden. Gegebenfalls auch durch Personengruppen, die sich den angezeig-
ten Versammlungen nicht bzw. erst im Verlauf der Versammlungsstrecke anschließen. Dabei werden, wie die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen, voraussichtlich die gesetzlich vorgesehenen oder von Seiten der Versammlungsbehörde angeordneten Beschränkun-
gen der Versammlung nicht eingehalten. Es besteht die Gefahr, dass die infektionsschutzrechtlich empfohlenen Mindestabstände 
nicht eingehalten werden oder aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der örtlichen Gegebenheiten sowie der Dynamik eines 
Demonstrationszuges nicht eingehalten werden können. 

 
II. Rechtliche Würdigung 

 
Die Stadt Augsburg ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung i. S. d. Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig (Art. 24 BayVersG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayVwVfG). 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde eine Versammlung beschränken, wenn nach den zur Zeit des 
Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung un-
mittelbar gefährdet ist. Die derzeitigen durch die Corona-Pandemie bedingten Infektionsgefahren können eine solche Gefahr dar-
stellen, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt Maßnahmen von der zuständigen Behörde getroffen werden können (vgl. 
BayVGH, Beschluss v. 30.05.2020 – 10 CE 20.1291). In § 1 der 16. BayIfSMV werden allgemeine Verhaltensempfehlungen erteilt, 
die die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen vorsehen. Die derzeitige Inzidenz im Stadtgebiet Augs-
burg in Höhe von 971,8 (Stand: 12.04.2022) bewegt sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Momentan sind 7.434 Personen infiziert, 
wobei zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter bzw. nicht erkannter Fälle ausgegangen wird. 
 
Die Anordnung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung erfolgte in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (Art. 40 BayVwVfG). Cha-
rakteristisch für die geplanten Demonstrationszüge ist mitunter die Tatsache, dass bei der zuständigen Behörde keine Versamm-
lungsanzeige i. S. d. Art. 13 BayVersG eingeht. Ferner mangelt es an der Person des Versammlungsleiters i. S. d. Art. 3 BayVersG, 
welcher in der Regel die erforderliche Versammlungsanzeige stellt. Aufgrund des organisierten Ablaufs und Zulauf der bisherigen 
Spaziergänge ist überdies der Charakter einer Spontanversammlung i. S. d. Art. 13 Abs. 4 BayVersG zu verneinen. Folglich ist 
davon auszugehen, dass der Anzeigepflicht weiterhin nicht nachgegangen wird und keine Zusammenarbeit i. S. d. Art. 14 BayVersG 
erfolgen kann, zumal der Veranstalter der Stadt Augsburg gegenüber bisweilen nicht bekannt ist. Somit sind wichtige Eckpunkte 
wie die beabsichtigte Wegstrecke samt daraus resultierender Beeinträchtigungen für den Verkehr, die zu erwartende Teilnehmer-
zahl und der zeitliche Rahmen der Versammlung unbekannt. Für den am 27.12.2021 durchgeführten „Spaziergang“ wird von ca. 
1.000 Teilnehmenden ausgegangen, welche sich im stark frequentierten Bereich der Augsburger Innenstadt fortbewegten. Auch 
für die geplanten und als „Spaziergang“ bezeichneten Demonstrationszüge am 02.01.2022, 03.01.2022, 08.01.2022 und 
10.01.2022 waren Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich zu verzeichnen; am 03.01.2022 sogar etwa 3.000 Personen. 
 
Die thematische Auseinandersetzung mit sensiblen Themen wie der Impfpflicht sowie anderweitigen Schutzmaßnahmen im Zuge 
der Corona-Pandemie birgt erfahrungsgemäß ein hohes Konfliktpotential, sodass auch die Bildung spontaner Gegendemonstratio-
nen nicht auszuschließen bzw. aufgrund ordnungsgemäßer bereits erfolgter Versammlungsanzeigen sogar zu erwarten ist und 
auch bereits stattgefunden haben. 
 
Im Rahmen der Aufzüge am 27.12.2021 kam es, wie dem öffentlich zugänglichen Videomaterial entnommen werden kann, augen-
scheinlich zur Unterschreitung der in der damaligen Fassung der 15. BayIfSMV geregelten Mindestabstände bei Versammlungen. 
Gleiches gilt für die Aufzüge am 02.01.2022, 03.01., 08.01. und 10.01.2022. Den Anordnungen zur Maskenpflicht wurde dabei nicht 
nachgekommen. 
 
Die Beschränkung der Versammlungsörtlichkeit begründet sich in der fehlenden lenkenden Wirkung einer Versammlungsleitung 
und entsprechender Anzahl Ordner, wie sie sonst bei einem Aufzug dieser Größenordnung nötig sind. Denn ohne die im BayVersG 
vorgesehen Abläufe, wie Anzeige der Versammlung und Kooperation mit der Versammlungsbehörde, kann die Versammlung im 
Einzelfall nicht vorausschauend geregelt werden. Üblicherweise werden vorab die beteiligten Sicherheitsbehörden und sonstige 
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betroffene Träger öffentlicher Belagen (z.B. die Verkehrsbetriebe) angehört, um im Rahmen praktischer Konkordanz einen Aus-
gleich zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und den Beeinträchtigungen der Rechte Dritter zu finden. Je nach Lage 
sind daraufhin entsprechende Vorkehrungen notwendig, die durch Beschränkungen der Versammlung angeordnet werden. Der 
Mobilisierungserfolg der Versammlungsteilnehmer ist bei den unangemeldeten Aufzügen vorab nicht abschließend feststellbar und 
schwankte zuletzt. Auch ist der Aufzug jeweils nicht von Anfang an mit der endgültigen Teilnehmerzahl besetzt; erst im Laufe des 
Aufzugs kommen weitere Personengruppen hinzu, teils im mittleren dreistelligen Bereich. Um die Beeinträchtigungen für Dritte in 
einem hinnehmbaren Maß zu halten und den weiterhin notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen Rechnung tragen zu können, ist 
es notwendig die geplanten und unangemeldeten Aufzüge in einem beschränkten Bereich stattfinden zu lassen. Nur so ist es den 
Sicherheitsbehörden möglich die fehlende lenkende Wirkung der Versammlungsleitung und deren Ordner sicherzustellen. Die An-
ordnung ist dabei auch verhältnismäßig. Insbesondere wird durch diese Beschränkung weiterhin ein Ausgleich zwischen dem 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den schützenswerten Rechten Dritter vorgenommen. Die Anordnung der Ziffer 1 ermög-
licht es den Versammlungsteilnehmern weiterhin in von ihnen gewählter Weise in Form von Aufzügen und auf dem von ihnen 
gewählten Forum, Innenstadt der Stadt Augsburg, Ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auszuüben. 
 
Die Verhaltensempfehlung der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung beruht auf § 1 der 16. BayIfSMV. Sie dient dem legitimen Zweck, 
Infektionsgefahren zu reduzieren. Im Hinblick auf die weiterhin sehr hohen Infektionszahlen und die daraus resultierende weiterhin 
kritische Belastung des Gesundheitssystems, sowie die schnelle Ausbreitung der noch ansteckenderen Omikron-Variante, ist dies 
insgesamt auch unter Berücksichtigung des hohen Gutes der grundgesetzlich verankerten Versammlungsfreiheit verhältnismäßig. 
 
Die Anordnung unter Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung stützt sich ebenfalls auf Art. 15 Abs. 1 BayVersG. 
 
Die Anordnungen in Ziffer 1, 2 und 3 dieser Allgemeinverfügung sind gemäß Art. 25 BayVersG sofort vollziehbar. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wo-
chen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben. Um ein den oben beschriebenen Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung wirksam zu begegnen, wurde von der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht 
und ein früheres Bekanntgabedatum gewählt. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, Hausanschrift: Kornhaus-
gasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

− Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochten Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
gez. 
i.V. 
Roland Barth 
Berufsmäßiger Stadtrat 

 
 
 

Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) 
 

Allgemeinverfügung zur Anordnung von Beschränkungen für mehrere im Bereich der Augsburger Innen-
stadt geplante, nicht angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel am 13.05.2022, 14.05.2022, 

15.05.2022 und 16.05.2022 ohne Veranstalter bzw. Versammlungsleiter in Form eines Demonstrationszuges 
zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid19-Schutzimpfungen aufgrund anonymer Auf-

rufe in den sozialen Medien 
 

Die Stadt Augsburg erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Die geplanten und unangemeldeten als „Spaziergang“ betitelten Versammlungen am 13.05.2022, 14.05.2022, 15.05.2022 und 
16.05.2022, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid-19-Schutzimpfungen richten, werden dahingehend be-
schränkt, dass sie nur im Bereich der Maximilianstraße zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz stattfinden dürfen. Des Weiteren 
dürfen die Versammlungen nicht an Engstellen, die die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen unmöglich machen, sowie auf verkehrsrelevanten Durchgangsstraßen stattfinden. Abweichungen hiervon sind im Rahmen 
von Einzelanweisungen der polizeilichen Einsatzklräfte möglich. 

2. Auf die allgemeinen Verhaltensempfehlungen der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in ihrer jeweils 
geltenden Fassung wird hingewiesen. Insbesondere wird jeder angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

http://www.vgh.bayern.de/
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3. Die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung gelten auch für sämtliche Alternativ- und Ersatzveranstaltun-
gen der derzeit geplanten Versammlungen. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 11.05.2022 um 18:00 Uhr durch Veröffentlichung im Inter-
net (https://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen/) als bekannt gegeben und ist ab dem 13.05.2022, 00:00 Uhr wirk-
sam. 

5. Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 16.05.2022 gültig. 
Hinweise: 
1. Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer dieser vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 21 

Abs. 1 Nr. 6 BayVersG. 
2. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Veranstalter oder als Leiter dieser vollziehbaren 

Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 4 BayVersG. 
3. Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. Art. 25 BayVersG. 
4. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können in dem an der Maximilianstraße gelegenen Durchgang zum Innenhof 

des Verwaltungsgebäudes 1, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg an der Anschlagtafel und auf der städtischen Internetseite unter 
www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden. 

 
Gründe: 

 
I. Sachverhalt 

 
Ab dem 29.11.2021 fanden montags und wöchentlich wiederkehrend stationäre Kundgebungen im Zeitraum von ca. 16:30 Uhr bis 
19:00 Uhr auf dem Rathausplatz statt, die sich thematisch gegen die Corona-Maßnahmen sowie gegen eine Impfpflicht richteten. 
Zudem wurden ab dem 18.12.2021 und den darauffolgenden Samstagen sowie dem 23.12.2021 insgesamt vier Demonstrations-
züge zum Thema „für Freiheit“ angemeldet, die ein ähnliches Versammlungsthema verfolgen, wie die montäglichen Kundgebungen. 
Diese Versammlungen wurden jeweils fristgerecht bei der Stadt Augsburg angezeigt. 
 
Am 27.12.2021 wurde die für diesen Tag ursprünglich angezeigte Versammlung von Veranstalterseite abgesagt. Parallel dazu 
erfolgten in sozialen Netzwerken Aufrufe zu einem „Spaziergang“, welcher am selben Tag um 18:00 Uhr beginnen sollte. Charak-
teristisch für diese sogenannten „Spaziergänge“, zu denen im gesamten Bundesgebiet gehäuft aufgerufen wurde und immer noch 
aufgerufen wird, ist das Fehlen eines sich bekennenden Versammlungsleiters, wenngleich es sich polizeilichen Feststellungen zu-
folge zweifelsfrei um organisierte Aufzüge handelt, die sämtliche tatbestandlichen Voraussetzungen einer öffentlichen Versamm-
lung unter freiem Himmel erfüllen. Am 27.12.2021 nahmen in etwa 1.000 Menschen an dem geplanten und nicht angezeigten 
Demonstrationszug teil. Aufgrund der dynamischen Bewegungen sowie dem Passieren von Engstellen wie auch Wechseln zwi-
schen Straßenraum und Gehwegen kam es hierbei regelmäßig zur Unterschreitung des damals gesetzlich vorgesehenen Mindest-
abstandes von 1,5 Metern sowie zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. 
 
Ursprünglich wurde vom selben Veranstalter auch für den 01.01.2022 ein Demonstrationszug angezeigt. Dieser wurde im Einver-
nehmen zwischen Veranstalter und Stadt auf den 02.01.2022 verlegt, jedoch vom Veranstalter am 28.12.2021 telefonisch abgesagt. 
Am 02.01.2022 nahmen jedoch trotzdem etwa 1.000 Menschen an einem geplanten und nicht angezeigten Demonstrationszug teil. 
Ebenso wie am 27.12.2021 kam es aufgrund der dynamischen Bewegungen sowie dem Passieren von Engstellen wie auch Wech-
seln zwischen Straßenraum und Gehwegen zu Unterschreitungen des damals gesetzlich vorgesehenen Mindestabstandes von 1,5 
Metern. Eine sich bekennende Versammlungsleitung war nicht auszumachen. 
 
Am 03.01.2022 fand zunächst eine der montäglich wiederkehrenden angezeigten Versammlungen statt. Im Anschluss daran nah-
men etwa 3.000 Menschen an einem geplanten jedoch nicht angezeigten Demonstrationszug teil. Dabei kam es aufgrund der 
Dynamik des Versammlungsgeschehens zu einzelnen Verstößen gegen die mit Allgemeinverfügung vom 30.12.2021 getroffenen 
Anordnungen zum Mindestabstand bzw. der Maskenpflicht. Eine Versammlungsleitung war erneut nicht auszumachen. 
 
Für Samstag, den 08.01.2022, war ursprünglich eine Versammlung angezeigt, die von Veranstalterseite wieder abgesagt wurde. 
Trotzdem fanden sich erneut ca. 2.000 Personen zu einem geplanten und nicht angezeigten Demonstrationszug zusammen. Dabei 
kam es wiederum aufgrund der Dynamik des Versammlungsgeschehens zu Verstößen gegen die mit Allgemeinverfügung vom 
07.01.2022 getroffenen Anordnungen zum Mindestabstand bzw. der Maskenpflicht. Die Teilnehmer versuchten zudem – im Ergeb-
nis nicht erfolgreich – den Demonstrationszug in mehrere einzelne Demonstrationszüge aufzuteilen und sich so den polizeilichen 
Anweisungen zu entziehen. 
 
Auch am Montag, den 10.01.2022, fand im Anschluss an eine der montäglich wiederkehrenden angezeigten Versammlungen erneut 
ein geplanter und nicht angezeigter Demonstrationszug mit ca. 2.000 Personen statt. Die Teilnehmenden leisteten vereinzelt poli-
zeilichen Anweisungen keine Folge, weshalb die geplante und nicht angezeigte Versammlung durch die Einsatzkräfte vor Ort auf 
eine stationäre Versammlung beschränkt wurde. 
 
Am Samstag, den 15.01.2022, sowie am Montag, 17.01.2022, fand jeweils ein angezeigter Demonstrationszug gegen die damals 
geltenden Corona-Maßnahmen und/oder eine Impfpflicht statt. Dabei wurde festgestellt, dass sich ein Großteil der Versammlungs-
teilnehmer den Aufzügen erst dann anschlossen, als diese bereits gestartet waren. Seit 22.01.2022 sind jeweils samstags und 
montags erneut Versammlungen zu den genannten Versammlungstehemen angezeigt und durchgeführt worden. Wiederholt konnte 
festgestellt werden, dass sich eine große Zahl der Versammlungsteilnehmer, mehrere hundert bis tausend Personen, erst im Laufe 
des Aufzugs dem Versammlungsgeschehen anschlossen und teilweise in mittlerer dreistelliger Zahl entlang der angezeigten Auf-
zugsstrecke auf den Demonstrationszug warteten. Aufgrund der Dynamik des Versammlungsgeschehens kam es, insbesondere 
wenn der Aufzug ins Stocken geriet, zu Unterschreitungen der Mindestabstände. 
 
Wie für die vorhergehenden Wochenenden sind für Samstag, 14.05.2022, und Montag, 16.05.2022, zum wiederholten Male Ver-
sammlungen angezeigt. Überdies ist den sozialen Netzwerken, die insbesondere die oben genannten Versammlungsthemen zum 
Gegenstand haben, zu entnehmen, dass bundesweit in sämtlichen Städten zu regelmäßigen Montagsspaziergängen, beginnend je 
um 18:00 Uhr, aufgerufen wird. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass von anderen, zeitlich vor bzw. nach den angezeigten 
Versammlungen stattfindenden Versammlungen mit ähnlicher Thematik Abwanderungsbewegungen in großem Stile stattfinden. 

https://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen/
http://www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen
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Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass im unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung genannten Zeitraum (nicht angezeigte) Ver-
sammlungen in Form eines „Spaziergangs“ stattfinden werden. Gegebenfalls auch durch Personengruppen, die sich den angezeig-
ten Versammlungen nicht bzw. erst im Verlauf der Versammlungsstrecke anschließen. Dabei werden, wie die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen, voraussichtlich die gesetzlich vorgesehenen oder von Seiten der Versammlungsbehörde angeordneten Beschränkun-
gen der Versammlung nicht eingehalten. Es besteht die Gefahr, dass die infektionsschutzrechtlich weiterhin empfohlenen Mindest-
abstände nicht eingehalten werden oder aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der örtlichen Gegebenheiten sowie der Dynamik 
eines Demonstrationszuges nicht eingehalten werden können. 

 
II. Rechtliche Würdigung 

 
Die Stadt Augsburg ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung i. S. d. Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig (Art. 24 BayVersG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayVwVfG). 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde eine Versammlung beschränken, wenn nach den zur Zeit des 
Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung un-
mittelbar gefährdet ist 
 
a) 
Die Anordnung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung erfolgte in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (Art. 40 BayVwVfG). Cha-
rakteristisch für die geplanten Demonstrationszüge ist mitunter die Tatsache, dass bei der zuständigen Behörde keine Versamm-
lungsanzeige i. S. d. Art. 13 BayVersG eingeht. Ferner mangelt es an der Person des Versammlungsleiters i. S. d. Art. 3 BayVersG, 
welcher in der Regel die erforderliche Versammlungsanzeige stellt. Aufgrund des organisierten Ablaufs und Zulauf der bisherigen 
Spaziergänge ist überdies der Charakter einer Spontanversammlung i. S. d. Art. 13 Abs. 4 BayVersG zu verneinen. Folglich ist 
davon auszugehen, dass der Anzeigepflicht weiterhin nicht nachgegangen wird und keine Zusammenarbeit i. S. d. Art. 14 BayVersG 
erfolgen kann, zumal der Veranstalter der Stadt Augsburg gegenüber bisweilen nicht bekannt ist. Somit sind wichtige Eckpunkte 
wie die beabsichtigte Wegstrecke samt daraus resultierender Beeinträchtigungen für den Verkehr, die zu erwartende Teilnehmer-
zahl und der zeitliche Rahmen der Versammlung unbekannt. Für den am 27.12.2021 durchgeführten „Spaziergang“ wird von ca. 
1.000 Teilnehmenden ausgegangen, welche sich im stark frequentierten Bereich der Augsburger Innenstadt fortbewegten. Auch 
für die geplanten und als „Spaziergang“ bezeichneten Demonstrationszüge am 02.01.2022, 03.01.2022, 08.01.2022 und 
10.01.2022 waren Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich zu verzeichnen; am 03.01.2022 sogar etwa 3.000 Personen. Die the-
matische Auseinandersetzung mit sensiblen Themen wie der Impfpflicht sowie anderweitigen Schutzmaßnahmen im Zuge der 
Corona-Pandemie birgt erfahrungsgemäß ein hohes Konfliktpotential, sodass auch die Bildung spontaner Gegendemonstrationen 
nicht auszuschließen bzw. aufgrund ordnungsgemäßer bereits erfolgter Versammlungsanzeigen sogar zu erwarten ist und auch 
bereits stattgefunden haben 
 
Die Beschränkung der Versammlungsörtlichkeit begründet sich in der fehlenden lenkenden Wirkung einer Versammlungsleitung 
und entsprechender Anzahl Ordner, wie sie sonst bei einem Aufzug dieser Größenordnung nötig sind. Denn ohne die im BayVersG 
vorgesehen Abläufe, wie Anzeige der Versammlung und Kooperation mit der Versammlungsbehörde, kann die Versammlung im 
Einzelfall nicht vorausschauend geregelt werden. Üblicherweise werden vorab die beteiligten Sicherheitsbehörden und sonstige 
betroffene Träger öffentlicher Belagen (z.B. die Verkehrsbetriebe) angehört, um im Rahmen praktischer Konkordanz einen Aus-
gleich zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und den Beeinträchtigungen der Rechte Dritter zu finden. Je nach Lage 
sind daraufhin entsprechende Vorkehrungen notwendig, die durch Beschränkungen der Versammlung angeordnet werden. Der 
Mobilisierungserfolg der Versammlungsteilnehmer ist bei den unangemeldeten Aufzügen vorab nicht abschließend feststellbar und 
schwankte zuletzt. Auch ist der Aufzug jeweils nicht von Anfang an mit der endgültigen Teilnehmerzahl besetzt; erst im Laufe des 
Aufzugs kommen weitere Personengruppen hinzu, teils im mittleren dreistelligen Bereich. Um die Beeinträchtigungen für Dritte in 
einem hinnehmbaren Maß zu halten, den Ausgleich der konfligierenden Rechtsgüter sicherzustellen und den weiterhin notwendigen 
Infektionsschutzmaßnahmen Rechnung tragen zu können, ist es notwendig die geplanten und unangemeldeten Aufzüge in einem 
beschränkten Bereich stattfinden zu lassen. Nur so ist es den Sicherheitsbehörden möglich die fehlende lenkende Wirkung der 
Versammlungsleitung und deren Ordner sicherzustellen. Die Anordnung ist dabei auch verhältnismäßig. Insbesondere wird durch 
diese Beschränkung weiterhin ein Ausgleich zwischen dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den schützenswerten Rech-
ten Dritter vorgenommen. Die Anordnung der Ziffer 1 ermöglicht es den Versammlungsteilnehmern weiterhin in von ihnen gewählter 
Weise in Form von Aufzügen und auf dem von ihnen gewählten Forum, Innenstadt der Stadt Augsburg, Ihr Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit auszuüben.  
 
b) 
Die Verhaltensempfehlung der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung beruht auf § 1 der 16. BayIfSMV. Sie dient dem legitimen Zweck, 
Infektionsgefahren zu reduzieren. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Infektionsgefahren können eine Gefahr im Sinne des 
Art. 15 Abs. 1 BayVersG darstellen, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt Maßnahmen von der zuständigen Behörde getroffen 
werden können (vgl. BayVGH, Beschluss v. 30.05.2020 – 10 CE 20.1291). In § 1 der 16. BayIfSMV werden allgemeine Verhalten-
sempfehlungen erteilt, die die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen vorsehen. Die derzeitige Inzidenz 
im Stadtgebiet Augsburg in Höhe von 635,2 (Stand: 10.05.2022) bewegt sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Momentan sind 
4.265 Personen infiziert, wobei zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter bzw. nicht erkannter Fälle ausgegangen 
wird. 
 
c) 
Die Anordnung unter Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung stützt sich ebenfalls auf Art. 15 Abs. 1 BayVersG. 
 
Die Anordnungen in Ziffer 1, 2 und 3 dieser Allgemeinverfügung sind gemäß Art. 25 BayVersG sofort vollziehbar. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wo-
chen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben. Um ein den oben beschriebenen Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung wirksam zu begegnen, wurde von der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht 
und ein früheres Bekanntgabedatum gewählt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, Hausanschrift: Kornhaus-
gasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

− Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochten Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
gez. 
Frank Pintsch 
Berufsmäßiger Stadtrat 

 
 
 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest (HPAI); 
Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken 

nach der Verordnung (EU) 2016/429 im Stadtgebiet Augsburg vom 10.12.2021 
 

Die Stadt Augsburg erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Die Allgemeinverfügung vom 10.12.2021 zur Anordnung erhöhter Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken zum 
Schutz gegen die Geflügelpest im Stadtgebiet von Augsburg wird aufgehoben. 

2. Kosten werden nicht erhoben. 
3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 
 

Begründung 
 
I. 
 

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kommt in seiner Aktualisierung der Risikobewertung für das Auftreten 
der Hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI, auch Vogelgrippe genannt) in Bayern vom 03.05.2022 zu dem Ergebnis, dass das 
Risiko einer HPAIV-Einschleppung in Geflügelbestände in Bayern in allen Landkreisen als gering zu bewerten ist. Vor diesem 
Hintergrund können die mit Allgemeinverfügung vom 10.12.2021 angeordneten erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven 
Zwecken zum Schutz gegen die Geflügelpest aufgehoben werden. 

 
II. 
 

Die Stadt Augsburg ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) örtlich zuständig. 
Begründung zu Nr. 1 
Mit der Anordnung zur Aufhebung der erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken wird der Risikoeinschätzung 
des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hinsichtlich einer HPAIV-Einschleppung in Geflügelbe-
stände im Stadtgebiet Augsburg Rechnung getragen. 
Begründung zu Nr. 2 
Die Kostenentscheidung in Nr. 2 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesundheits-
gesetzes (BayAGTierGesG). 
Begründung zu Nr. 3 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von 
dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Augsburg als bekannt gegeben. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! 

− Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

http://www.vgh.bayern.de/
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− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
gez. 
Reiner Erben 
Berufsmäßiger Stadtrat 

 
 
 

Freiwillige Leistungen der Stadt Augsburg an freie Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung – 
Förderrichtlinie 

 
1. Die freiwilligen Leistungen der Stadt Augsburg an freie Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung werden seit 2016 

gleichermaßen an Träger aller Einrichtungsformen nach BayKiBiG Art. 2 Abs. 1 (Kinderkrippen, Kindergärten, Horte, Häuser 
für Kinder) gewährt, ohne Unterscheidung der Einrichtungsart. 

2. Seit 2017 sind Sie jährlich neu vom Träger der jeweiligen Einrichtung mit Hilfe eines Formblattes bis spätestens zum 31.05. 
des jeweiligen Jahres beim AKJF bzw. beim Amt für Kinderbetreuung zu beantragen. Die konkrete Auszahlung wird anhand 
der Personalstunden (Stand Januar des jeweiligen Jahres) je berechtigter Einrichtung berechnet. 
Zur Bewilligung der freiwilligen Leistungen je Einrichtung, müssen mindestens eines der pädagogischen Kriterien (A) und alle 
Kriterien der Kooperation mit dem AKJF sowie dem Amt für Kindertagesbetreuung (B) erfüllt sein. 

3. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich der Zurverfügungstellung der entsprechenden Haushaltsmittel und der 
Genehmigung der jeweiligen Haushalte durch die Regierung von Schwaben. 

 
Neben der Gleichbehandlung aller Einrichtungen soll durch die Festlegung von Förderkriterien die Zusammenarbeit mit den freien 
Trägern gestärkt und intensiviert werden. Mit diesem freiwilligen Zuschuss sollen die pädagogischen Bemühungen um die Qualität 
der Einrichtungen und die Kooperation mit dem AKJF sowie dem Amt für Kindertagesbetreuung zur Sicherstellung des Kindswohls 
und des kommunalen Auftrags von Bedarfsplanung und Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Krippen- und Kindergartenplätze 
(SGB VIII § 24) anerkannt und befördert werden. 
 
In der Steuerungsgruppe Kind und Familie (Trägervertreter und Stadtverwaltung) wurden folgende Förderkriterien erörtert: 
 
A. Pädagogische Kriterien 
 

• Zusätzliches Personal, wodurch für das gesamte vergangene Kalenderjahr ein Anstellungsschlüssel von unter 1:10,0 
erreicht wurde. 

• Zusätzliches Personal mit Zusatzqualifikation bspw. als/in Fachkraft Inklusion, Partizipation, Mehrsprachigkeit, Gender 
usw. 

• Teilnahme am bayerischen Projekt der PQB (Pädagogische Qualitätsbegleiter) 

• Durchführung eines Projektes oder eines Schwerpunktthemas über mindestens 2 Jahre, welches geeignet ist die kon-
zeptionelle Entwicklung der Einrichtung zu stärken, wie z.B.: Mehrsprachigkeit, Partizipation, Gender, Elternpartnerschaft, 
Inklusion, Interkulturelle Bildung, Armut/ Lebenslagenorientierung 

• Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmütterprojekt 

• Eine ausgewiesene Sozialraumorientierung: Erkennen der Herausforderungen des Sozialraums und Ergreifen von Maß-
nahmen, welche die Bedürfnisse des Sozialraums (der Familien und Kinder in demselben) aufgreifen und hilfreich unter-
stützen. 
 

B. Kriterien für die Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie dem Amt für Kindertagesbetreuung der Stadt 
Augsburg 
 

• Teilnahme der Einrichtungsleitung oder einer Vertretung an den § 8a-Konferenzen 

• Teilnahme bei allen Sitzungen des städtischen Abgleichverfahren von der Einrichtungsleitung oder einer Vertretung, die 
für die Einrichtung verbindliche Entscheidungen treffen kann, Zusammenarbeit mit den KIDS Familienstützpunkten: 

• Melden freier Plätze an den zuständigen KIDS Familienstützpunkt oder das Amt für Kindertagesbetreuung, spätestens 
auf Anfrage 

• Kooperation mit der Jugendhilfeplanung des AKJF sowie der Bedarfsplanung des Amtes für Kindertagesbetreuung, ins-
besondere durch Teilnahme an der Elternbefragung / Rücksendung kitaspezifischer Daten 

 
Die Antragstellung erfolgt künftig ausschließlich digital. Für das Jahr 2022 ist der Antragszeitraum vom 20.05.2022 bis einschließlich 
30.06.2022 festgelegt. Ab den Folgejahren kann der Antrag im Zeitfenster zwischen 01.05. des Jahres bis einschließlich 31.05. des 
Jahres gestellt werden. 
 
Stadt Augsburg 
Amt für Kindertagesbetreuung 

 
 
 

Studienbeihilfen aus Stiftungsmitteln 2022 
 

Studenten an Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen sowie Schüler ab der 11. Klasse an Augsburger Gymnasien, des Bayern-
kollegs (ohne Vorkurs) und der Fachoberschule können beim Wohnungs- und Stiftungsamt eine Studienbeihilfe beantragen. Ge-
fördert werden befähigte und bedürftige Augsburger Studenten bzw. Schüler. 
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Wer nur zu Studienzwecken in Augsburg wohnt, ist leider nicht antragsberechtigt. Dagegen können Augsburger, die an 
auswärtigen Universitäten oder Fachhochschulen studieren, einen Antrag stellen. 
 
Anträge auf Studienbeihilfe liegen ab 01.06.2022 beim Amt für Finanzen und Stiftungen der Stadt Augsburg (Mittlerer Lech 5 im 
Eingangsbereich) und bei der Bürgerinformation am Rathausplatz bereit oder können ab 01.06.2022 auf https://www.augs-
burg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/dienste-a-z/aemterweise/leistungen-amt-fuer-finanzen-und-stiftungen-1/studien-
beihilfen als Download heruntergeladen werden oder per Online-Formular eingereicht werden. 
 
Die Anträge sind bis spätestens  

30.06.2022 
 

sorgfältig ausgefüllt und mit den erforderlichen Nachweisen über Studienfortgang und wirtschaftliche Verhältnisse im 
 

Amt für Finanzen und Stiftungen 
Mittlerer Lech 5 

einzureichen.  
 
Eine persönliche Abgabe ist leider nicht möglich. 
Wir bitten die Anträge online oder postalisch einzureichen. 
 
Später eingehende oder unvollständig eingereichte Anträge können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
Rückfragen sind unter Telefon 0821/324-4326 bei Frau Börner möglich. 
 
Stadt Augsburg – Referat 1 
Amt für Finanzen und Stiftungen 

 
 
 

Widmung von Straßen und Wegen 
 

Die nachstehend aufgeführten Straßen und Wege werden mit Wirkung vom 21.05.2022 gemäß Art. 6 Abs. 1 des Bayer. Straßen- 
und Wegegesetzes zu öffentlichen Straßen der angegebenen Straßenklasse und mit den aufgeführten Beschränkungen gewidmet. 
 

Straßenname Anfangspunkt Endpunkt Flurnummer/ 
Gemarkung 

Straßenklasse Widmungs- 
beschränkung 

      
Flughafenstraße Einmündung in die 

Mühlhauser Straße 
Nordostgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 
2366/27 Gem. Lech-
hausen (Wende-
platte) 

Fl.Nrn. 2366/23, 
2366/24, 2366/26, 
2366/27, 2366/31, 
2366/32, 2366/33, 
2366/37, 2366/15, 
2366/17 Gem. Lech-
hausen 

Ortsstraße ./. 

      
Oberhauser Frie-
densplatz 

Der Platz wird im Norden, Osten und Süden 
begrenzt durch die Grundstücksgrenze der 
Flurnummer 4121 Gem. Oberhausen, im 
Westen durch das Gebäude Pfarrhaus-
straße 4, bzw. die Poller östlich des Gebäu-
des. 

Teilfl. aus 4121 Gem. 
Oberhausen 

selbstständiger 
Gehweg 

nur Fußgängerver-
kehr 

      
Ergänzungsfläche 
Geh- und Radweg 
Hanreiweg 

Ortsstraße Hanrei-
weg (Wendeplatte) 

Ca. 6,5 m nördlich 
der Südostecke des 
Grundstücks Fl.Nr. 
5889/4 Gem. Augs-
burg 

Teilfl. aus 5887/11 
Gem. Augsburg 

selbstständiger 
Geh- und Rad-
weg 

nur Fußgänger- 
und Radfahrerver-
kehr 

      
 
Die Widmungsverfügungen mit Begründung können während der Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 08.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, 
Fr 08.00 – 12.00 Uhr) bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zi. 242, 232, 238 (Tel. 324-7446, -7492, -7445), einge-
sehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Widmungen kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form. 
Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/dienste-a-z/aemterweise/leistungen-amt-fuer-finanzen-und-stiftungen-1/studienbeihilfen
https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/dienste-a-z/aemterweise/leistungen-amt-fuer-finanzen-und-stiftungen-1/studienbeihilfen
https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/dienste-a-z/aemterweise/leistungen-amt-fuer-finanzen-und-stiftungen-1/studienbeihilfen


Amtsblatt der Stadt Augsburg        Nummer 19/20, 20. Mai 2022, Seite 174 
 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

− 1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Tiefbauamt 

 
 
 

Teilweise Einziehung des selbstständigen Geh- und Radwegs „Geh- und Radweg Hanreiweg“ 
 

Die Stadt Augsburg beabsichtigt den selbstständigen Geh- und Radweg „Geh- und Radweg Hanreiweg“ aus überwiegenden Grün-
den des öffentlichen Wohles bzw. wegen Verlusts jeglicher Verkehrsbedeutung gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Bayer. Straßen- und 
Wegegesetz teilweise einzuziehen. 
 
Die einzuziehende Strecke ist in nachfolgendem Plan schraffiert gekennzeichnet. 

 
 
Einwendungen gegen die beabsichtigte teilweise Einziehung können innerhalb von 3 Monaten schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zimmer 242, 232, 238 (Telefon 324-7446, -7492, -7445), während der 
Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 8.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, Fr 8.00 – 12.00 Uhr) vorgebracht werden. 
 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Tiefbauamt 

 
 
 

Teilweise Einziehung der Ortsstraße „Universitätsstraße“ 
 

Die Ortsstraße „Universitätsstraße“ wird mit Wirkung vom 21.05.2022 aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohles bzw. 
wegen Verlusts jeglicher Verkehrsbedeutung gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Bayer. Straßen- und Wegegesetz teilweise eingezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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Die einzuziehende Strecke ist in nachfolgendem Lageplan schraffiert gekennzeichnet. 
 

 
 
Die Einziehungsverfügung mit Begründung kann während der Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 08.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, Fr 
08.00 – 12.00 Uhr) bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zi. 242, 232, 238 (Tel. 324-7446, -7492, -7445), eingesehen 
werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die teilweise Einziehung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausan-
schrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen1 Form. 
Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der an-gefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

− 1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Tiefbauamt 

 
 
 

Umlegung „Westlich der Wernhüterstraße“ 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses der Stadt Augsburg 
gemäß § 69 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Umlegungsausschuss der Stadt Augsburg hat am 9. Mai 2022 gemäß § 73 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, den  

 
Umlegungsplan vom 15.03.2021 für die Umlegung „Westlich der Wernhüterstraße“ 

 
durch Beschluss geändert. 

http://www.vgh.bayern.de/
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Der Umlegungsplan liegt gemäß § 69 BauGB ab dem 30. Mai 2022 bis zur Berichtigung des Grundbuchs in der Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschusses beim Geodatenamt der Stadt Augsburg, Maximilianstr. 6a (Welserpassage), 86150 Augsburg, Zimmer 
604, öffentlich aus und kann von jedem eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse darlegt (§ 69 Abs. 2 BauGB). 
 
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie momentan nur ein eingeschränkter Parteiverkehr im Geodatenamt 
stattfindet. Bitte vereinbaren Sie unter der Telefonnummer 0821/324-9375 bzw. unter der E-Mail-Adresse bodenordnung@augs-
burg.de vorab einen Termin zur Einsichtnahme.  
 
Den von dem Beschluss betroffenen Beteiligten wird gemäß § 70 Abs. 1 Satz 1 BauGB ein ihre Rechte betreffender Auszug aus 
dem Umlegungsplan zugestellt. 
 
Augsburg, den 9. Mai 2022 
 
Der Vorsitzende 
gez. 
Bernd Kränzle 
Bürgermeister 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 03.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630/ BF-2021-264-2 
Bauvorhaben: Errichtung einer Terrassenüberdachung 
Baugrundstück: Bobinger Str. 50 b 
Flur Nr.:  159 
Gemarkung: Inningen 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 150 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit dem Sachbearbeiter, Herrn 
Schuierer, unter der Rufnummer 324-4611 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 03.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630/ BF-2021-308-1 
Bauvorhaben: Errichtung von Balkonanlagen inkl. Grundriss- und Fassadenänderungen 
Baugrundstück: Schlossermauer 32  
Flur Nr.:  165, 165/2 
Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

mailto:bodenordnung@augsburg.de
mailto:bodenordnung@augsburg.de
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Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 146 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Wußmann, unter der Rufnummer 324-4614 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 03.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630/ EB-2022-9-2 
Bauvorhaben: Anbau Außenaufzug an ein Bestandsgebäude – Änderungsbescheid zu BF-2021-337-2 

(hier: Situierung des Aufzugmotors) 
Baugrundstück: Werderstr. 4  
Flur Nr.:  5156 
Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 04.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630/ NU-2022-12-2 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung von einer Wohnung in eine möblierte Unterkunft zur tageweisen Vermietung  
Baugrundstück: Imhofstr. 12 App. 1314 
Flur Nr.:  4957 
Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung). 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 09.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630/ BF-2021-290-1 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit einer Großtagespflege, Studentenappartments, zwei Büroeinheiten und einer  

Tiefgarage 
Baugrundstück: Friedberger Str. 1, Gärtnerstr. 24, 26, 26a, 26b 
Flur Nr.:  5662/1 
Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 144 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Wöhr, unter der Rufnummer 324-4628 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 09.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630/ BA-2020-347-2 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit 27 Wohnungen und einer Tiefgarage 
Baugrundstück: Peterhofstr. 31 a, 33 a 
Flur Nr.:  2994/2 
Gemarkung: Hochzoll 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 246 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Wejher, unter der Rufnummer 324-4627 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg – Bauordnungsamt – hat am 13.05.2022 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
 
Aktenzeichen: 630/ BF-2022-109-1 
Bauvorhaben: Errichtung eines Wintergartens im 3. OG 
Baugrundstück: Grasiger Weg 7 b 
Flur Nr.:  870/2 
Gemarkung: Pfersee 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrens-gesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 
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Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 147 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Weidauer, unter der Rufnummer 324 - 4621 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

− Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

− Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

− Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Verlust des Sparkassenbuchs der Stadtsparkasse Augsburg 
 

Für das Verlust gegangene, nachbezeichnete Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Augsburg ist das Aufgebotsverfahren im Schal-
terraum der Stadtsparkasse Augsburg veröffentlicht. 
 
Nr. 3409933789 
 
DSGF Deutsche Servicegesellschaft 
für Finanzdienstleister mbH 

 
 
 

Verlust des Sparkassenbuchs der Stadtsparkasse Augsburg 
 

Für das Verlust gegangene, nachbezeichnete Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Augsburg ist ein Aufgebotsverfahren im Schal-
terraum der Stadtsparkasse Augsburg veröffentlicht. 
 
Nr. 3406659688 
 
DSGF Deutsche Servicegesellschaft 
für Finanzdienstleister mbH 


